


Versionen der Gemeindeverantwortlichen, der Verbleib der Einnahmen ist für mich nicht
nachvollziehbar.

3. „...innerhalb der gesetzlichen Schranken“: § 69 NÖ GO: „Erträge aus Vermögensveräußerungen
sind zur Instandhaltung des Gemeindevermögens, zur Schaffung neuer Vermögenswerte oder zur

Tilgung bestehender Darlehensschulden zu verwenden.“ 2018 bis 2020 wurden (mit Ausnahme der
VS-Sanierung) keine die üblichen Ausgaben im Budget überschreitenden zusätzlichen
Vermögenswerte geschaffen oder Tilgungen durchgeführt.
§ 76 NÖ GO: „Der Voranschlag (Nachtragsvoranschlag) bildet die Grundlage für die Verwaltung
aller Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen. Die anordnungsbefugten Organe der

Gemeinde sind an den Voranschlag (Nachtragsvoranschlag) gebunden.“ Ich war bis Februar 2020
Gemeinderätin, weder im Voranschlag 2018 noch im Voranschlag 2019 und 2020 finden sich
entsprechende, die üblichen Ausgaben überschreitende, Vorhaben (mit Ausnahme der VS-
Sanierung). Es wurden auch keine entsprechenden Beschlüsse im Gemeinderat gefasst bzw.
Ausgaben getätigt (siehe Abbildung Mehrjahreshaushalt Kreuzstetten).

Sie verweisen in einem früheren Schreiben auf die realen Geldeingänge am Bankkonto der
Gemeinde, im Schreiben vom 6. April 2022 auf die buchhalterischen Eingänge. Wo findet man am
Bankkonto die realen Geldausgänge aus dem Grundstücksverkauf und wohin gingen diese?
Ich habe 2017 als Gemeinderätin für den Verkauf des Grundstückes gestimmt, der Kaufvertrag trägt
auch meine Unterschrift. Ich sehe mich daher verantwortlich, dem Verbleib der Einnahmen
nachzugehen. Dies sollte auch im Interesse des Landes NÖ als Aufsichtsbehörde sein, unabhängig
von meinemAuskunftsbegehren und demAusgang des Verfahrens beim LVwG.

Mit freundlichen Grüßen
Christine Kiesenhofer


